
 

STANDESPOLITISCHES POSITIONSPAPIER „INTEGRATION“ VON BILDUNG THUR-
GAU VOM 28. NOVEMBER 2007  
 
1. GRUNDSÄTZLICHE GEDANKEN 
Vermehrte Integration gemäss dem Pädagogischen Positionspapier von Bildung Thurgau kann nur gelingen, wenn 
gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Das Pädagogische Positionspapier bildet die Grundlage der nachfolgenden 
Ausführungen, welche für eine gelingende Integration aus Sicht von Bildung Thurgau unabdingbar sind. 
 
 
2. STANDESPOLITISCHE VORAUSSETZUNGEN ZUM GELINGEN 
2.1 Klassengrösse 
Das Pensum der Schulischen Heilpädagogik wird der Schule zugeteilt. Dieses muss jederzeit den jeweiligen Klas-
senzusammensetzungen und den jeweiligen Klassengrössen angepasst werden. Die Verteilung der Lektionen er-
folgt im Team. Die Klassenlehrperson kann die Tragfähigkeit der Klasse am besten beurteilen. Sie hat das Recht, 
eine Prüfung der Situation durch eine kantonale Fachstelle zu verlangen. 
Für eine bedarfsgerechte Unterstützung muss die Arbeit der Schulischen Heilpägagoginnen und Heilpädagogen im 
Sinne einer Jahresarbeitszeit geregelt  werden. 
 
2.2 Pensen der Schulischen Heilpädagogik 
Alle kantonalen Entscheidungsträger teilen SHP-Pensen nach gleichen Kriterien zu. Es findet ein jährliches Control-
ling innerhalb der Entscheidungsträger statt. Somit ist gewährleistet, dass für alle Schulen die gleichen Rahmenbe-
dingungen gelten. Zuständigkeiten müssen geklärt und öffentlich kommuniziert werden. 
 
2.3 Sonderschulkinder 
Der Förderbedarf  von Sonderschulkindern wird durch das Kompetenzzentrum bestimmt. Die Förderung wird wenn 
möglich vor Ort durchgeführt und vom Kompetenzzentrum begleitet. 
 
2.4 Pädagogisch Therapeutische Massnahmen 
In einer integrativen Schule muss ein breites pädagogisch therapeutisches Unterstützungsangebot zur Verfügung 
stehen. Die Pensen von Logopädie und Psychomotorik müssen den Bedürfnissen der Schule angepasst werden. 
 
2.5 Zusammenarbeit 
Eine vermehrte Integration erfordert eine erhöhte Zusammenarbeit. Dieser benötigte Zeitaufwand muss zwingend 
durch eine Pensenumlagerung kompensiert werden. 
 
2.6 Räumlichkeiten 
Das Raumangebot muss individuell und flexibel an die Bedürfnisse des Unterrichtes angepasst werden. Alle Schul-
häuser müssen behindertengerecht ausgerüstet werden. 
 
2.7 Unterstützung der Schule 
Alle Lehrpersonen haben das Recht auf die gleichen Unterstützungsangebote. Um die Tragfähigkeit  von Schulen zu 
erhöhen, muss neben der fachlichen Unterstützung und Beratung auch ein Angebot an Coaching oder Supervision 
kostenlos zur Verfügung stehen. Die vermehrte Zusammenarbeit birgt neben unterstützenden Faktoren auch die 
Gefahr zusätzlich belastender Situationen für die Beteiligten. 
 
2.8 Weiterbildung 
Vermehrte Integration erfordert erhöhte Fachkompetenz in verschiedenen Bereichen. Um die Nachhaltigkeit der 
dafür notwendigen Weiterbildung zu gewährleisten, muss diese über einen länger dauernden Zeitraum erfolgen. 
Da vermehrte Integration ein Entwicklungsziel des Regierungsrates ist, ist die Weiterbildung gemäss der mit allen 
Partnern erarbeiteten Leitlinien zur Weiterbildung kostenlos. Sie findet während der Unterrichtszeit statt. 
 

 



 

2.9 Ausbildung 
Das Modul „Sonderpädagogik“ an der Pädagogischen Hochschule Thurgau ist für alle Studierenden obligatorisch 
und wird ausgebaut. 
 
2.10 Finanzen 
Damit die Ziele nachhaltig erreicht werden, erhalten integrationsbereite Schulen die erforderlichen finanziellen Mittel, 
welche Unterstützungsangebote für die Schule fortwährend sichern und gewährleisten. 
 
 
3. WEITERE EINFLUSSNEHMENDE FAKTOREN 
Die Zusammenarbeit zwischen Behörden/Institutionen (z.B. Vormundschaftsbehörde) und den Schulen muss auf 
departementaler Ebene zugunsten einer gesetzlich klar verankerten Mitsprachekompetenz von Schulen geregelt 
werden. Die Wirtschaft muss verpflichtend in die Thematik der vermehrten Integration eingebunden werden. Es 
müssen Lehrstellen und Arbeitsplätze für integrierte Jugendliche geschaffen werden, welche ein sinnvolles berufli-
ches Arbeitsleben ermöglichen. Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) muss sich diesen Fragen an-
nehmen und entsprechende Massnahmen in der Berufsförderung initieren. 
Auf die schulische Integration muss zwingend die berufliche und soziale Integration folgen! 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Bildung Thurgau 
                                                                                                    
                                                                                                     
 
Anne Varenne                                                                          Andreas Blumer                                      
Präsidentin                                                                                Geschäftsleitungsmitglied 
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